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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

In der Herbstsession wurde der Geschäftsbericht des Bundesgerichts 2019 von den
Räten zur Kenntnis genommen und gutgeheissen. Die Sprecherin und der Sprecher der
GPK und der Subkommissionen Gerichte – Manuela Weichelt-Picard (al, ZG) und
Philippe Nantermod (fdp, VS) – empfahlen dem Nationalrat, den Bericht zu genehmigen,
und fassten die wichtigsten Elemente zusammen. 
Die Geschäftslast sei – vor allem in der strafrechtlichen, der zweiten zivilrechtlichen
und den beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen – nach wie vor sehr hoch, habe aber
trotz Pensionierung und Ersatz von 6 von 38 ordentlichen Bundesrichterinnen und
Bundesrichtern im Verlauf des Berichtjahres bewältigt werden können. Insgesamt seien
7'937 Fälle behandelt worden (2018: 8'041). Die Personalstrategie sei angepasst worden
und man habe noch vor Corona Home-Office für die Gerichtsschreibenden eingeführt
sowie mit der Beteiligung an einer Institution mit Krippenplätzen für eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesorgt. 
Die Digitalisierung schreite auch im Rahmen des Projekts «Justitia 4.0» voran, wenn
auch nicht so rasch wie gewünscht. 2019 sei die Revision des Bundesgerichtsgesetzes
zwar gescheitert, Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer (sp) ersuche die Räte aber, die
nicht strittigen Punkte aus der Revision möglichst rasch wieder aufzunehmen.
Weichelt-Picard berichtete auch über die Aufsichtsaufgaben, welche das
Bundesgericht gegenüber den anderen eidgenössischen Gerichten hat. Das
Bundesgericht sei 2019 gebeten worden, die Probleme beim Bundesstrafgericht zu
untersuchen. In den Medien waren Führungsschwäche und Mobbing vermutet worden.
Der Bundesgerichtspräsident habe sich zuerst zwar noch verhalten optimistisch zur
Lage am Bundesstrafgericht geäussert, allerdings seien Ende 2019 neue Vorwürfe
aufgetaucht, denen das Bundesgericht nun zusätzlich nachgehen müsse. Der
Nationalrat nahm den Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht in der Folge
diskussionslos an.

Der Ständerat verspürte grössere Lust zur Diskussion über den Bericht. Carlo
Sommaruga (sp, GE) erinnerte daran, dass der Jahresbericht des Bundesgerichts in der
Regel im ersten Semester und nicht erst drei Monate vor Ende des Jahres debattiert
werde. Covid-19 habe aber nun zu dieser Verschiebung geführt und er behalte sich
deshalb vor, neben seinem Bericht für die Kommission auch ein paar Bemerkungen zu
aktuellen Ereignissen einfliessen zu lassen. Auch er ging auf die Fallzahlen ein: 2019
seien 7'884 neue Fälle ans Bundesgericht gelangt, 86 mehr als im Vorjahr. Die Zahl
pendenter Fälle habe im Vergleich zum Vorjahr hingegen marginal abgenommen. Im
Schnitt habe die Zeit für die Erledigung eines Falls 140 Tage betragen. 
Sommaruga hob aus dem Bericht weiter hervor, dass die Berufungskammer des
Bundesstrafgerichts noch immer nicht in einem anderen Gebäude untergebracht sei,
wie dies eigentlich geplant gewesen war. 
Das Bundesverwaltungsgericht habe 2019 mit 6'965 neuen Fällen ebenfalls eine hohe
Geschäftslast gehabt, führte Sommaruga weiter aus; mit 7'157 erledigten Prozessen und
einer Verringerung der Dauer eines Falls (von 2018 durchschnittlich 284 auf 264 Tage)
hätten die Pendenzen aber abgebaut werden können. 
Auch im Ständerat war die Untersuchung der Vorkommnisse beim Bundesstrafgericht
Thema. Leider – so Sommaruga – sei der Untersuchungsbericht gleichzeitig bei der GPK
und bei der Presse gelandet, was viel Ärger ausgelöst habe. Die Geschichte sei aber
noch nicht zu Ende. 
In der Folge nahm Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer als Gast der kleinen Kammer
Stellung zu diesem «Fall Bellinzona». Man habe bereits im Januar 2020 mit der
Untersuchung begonnen und dann den Abschlussbericht im April 2020 gleichzeitig im
Internet aufgeschaltet und der GPK abgegeben. Dies entspreche der eigenen Praxis und
sei mit der Subkommission Gerichte abgesprochen gewesen. Nach acht Jahren
Tätigkeit in der Aufsichtsbehörde des Bundesgerichts wolle er die Empfehlung abgeben,
dass die GPK und die Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten und nicht Gegensätze
suchen sollten. Ziel müsse es sein, sicherzustellen, dass die Gerichte ordnungsgemäss
funktionierten. Dass dies der Fall sei, könne er garantieren. Carlo Sommaruga insistierte
in der Folge, dass die Veröffentlichung des Berichts im Internet mit Namensnennung
nicht abgesprochen gewesen sei. 
Ebenfalls bezugnehmend auf ein aktuelles Ereignis stellte in der Folge Beat Rieder (cvp,
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DATUM: 22.09.2020
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VS) «unverblümt eine direkte Frage an den Herrn Bundesgerichtspräsidenten», nämlich
wie er zu Gesuchen auf Verschiebung der Bundesrichterwahlen stehe. In der Tat
standen am folgenden Tag die Gesamterneuerungswahlen des Bundesgerichtes an, bei
denen aufgrund der Forderung der SVP, einen Bundesrichter nicht zu bestätigen, ein
Verschiebungsgesuch der SP diskutiert werden sollte. Meyer argumentierte, dass er sich
als Bundesrichter nicht in parlamentarische Geschäfte einmischen wolle. Dies sei
gelebte Gewaltenteilung. Seine persönliche Meinung, nachdem er zwölfmal gewählt und
wiedergewählt worden sei, sei aber, dass man mit einer Verschiebung keine Probleme
lösen würde.
Auch der Ständerat nahm den Bundesbeschluss schliesslich ohne Diskussion an. 1

Hauptsächlicher Gegenstand der Berichterstattung zum Geschäftsbericht des
Bundesgerichts 2020 waren in der Sommersession 2021 in beiden Räten die
steigenden Fallzahlen an allen eidgenössischen Gerichten. So rechnete im Nationalrat
Manuela Weichelt (al, ZG) als GPK-Kommissionssprecherin vor, dass die 38 Stellen für
ordentliche Bundesrichterinnen und Bundesrichter auf total rund 7'400 Fälle pro Jahr
ausgerichtet seien. Allerdings sei diese Fallzahl lediglich in den Jahren 2010 und 2011
nicht überschritten worden. 2020 sei die Fallzahl zum zweiten Mal seit der Einführung
des Bundesgerichtsgesetzes 2005 auf über 8'000 Fälle angestiegen (laut Bericht: 8'024
Fälle; 2019: 7'881). Die Revision ebendieses Bundesgerichtsgesetzes war 2020
gescheitert, so dass die Bundesgerichte intern Massnahmen beschlossen hätten, um
die Arbeitslast zu verteilen, was trotz der Covid-19-Pandemie gelungen sei. Der
Pendenzenberg sei daher nur geringfügig angewachsen, berichtete Manuela Weichelt.
Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE), die Kommissionssprecherin französischer
Sprache, informierte die grosse Kammer zudem darüber, dass die GPK daran sei, die
Transparenz bei der Spruchkörperbildung zu untersuchen. Auch das Dossier zu den
Vorkommnissen im Bundesstrafgericht sei nach wie vor im Fokus der GPK.
Auch die neue Bundesgerichtspräsidentin und erste Frau an der Spitze des
Bundesgerichts, Martha Niquille, meldete sich zu Wort und betonte, dass die Covid-19-
Pandemie gut habe gemeistert werden können: «Die Arbeit der Juristinnen und
Juristen eignet sich auch sehr gut, um von zuhause aus arbeiten zu können.» Der
leichte Anstieg der Pendenzen sei deshalb nicht der Pandemie, sondern den «wirklich
sehr hohen Fallzahlen» zuzuschreiben. Dies könne so nicht mehr weitergehen. Wenn
immer mehr Fälle ans Gericht gelangten, aber nicht mehr Personal zur Verfügung stehe,
leide die Qualität und die Rechtssicherheit. Man habe nach dem Scheitern der Revision
des Bundesgerichtsgesetzes versucht, intern die Belastung besser zu verteilen. Die
Gerichte hätten also gehandelt, sie seien aber «darauf angewiesen, dass auch vonseiten
des Parlamentes Massnahmen ergriffen werden». In der Folge nahm der Nationalrat den
Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes 2020 diskussionslos
an.

Auch der Ständerat hiess den Bundesbeschluss noch in der Sommersession
diskussionslos gut. Hans Stöckli (sp, BE) berichtete in der kleinen Kammer. Die GPK
habe sich den Satz «Das Bundesgericht erachtet die Situation als kritisch im Hinblick
auf die Erfüllung seiner ihm von der Verfassung zugedachten Aufgabe» angestrichen
und man müsse diesem Beachtung schenken. Der Pendenzenberg sei zwar nur
geringfügig, aber doch auf total 2'862 Fälle angewachsen. Die GPK habe die beiden
Rechtskommissionen aufgefordert, die unbestrittenen Punkte der
Bundesgerichtsgesetzrevision in eine neue Vorlage aufzunehmen. Dies wünschte sich
auch die Bundesgerichtspräsidentin, die auch bei der Beratung in der kleinen Kammer
zugegen war. Wenn man aber wirklich eine Entlastung wolle, müsse man gewillt sein,
den Zugang zum Bundesgericht einzuschränken, so Martha Niquille. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Hans Stöckli (sp, BE), der für die GPK-SR im Ständerat über den Geschäftsbericht 2022
des Bundesgerichts informierte, hob vier Bereiche hervor: Allgemeines, Geschäftslast,
Spruchkörperbildung und Aufsichtsfunktion des Bundesgerichts. Neben zahlreichen
Mutationen und der planmässigen Umsetzung der Digitalisierung im Rahmen von
«Justizia 4.0», habe 2022 auch die Planung einer Totalsanierung des Gerichtsgebäudes
in Lausanne begonnen. Da die Erdbebensicherheit nicht gewährleistet sei, müsse 2028
mit der Renovation begonnen werden, was bei einer geplanten Umbauzeit von 3 Jahren
eine nicht ganz einfach zu findende Übergangslösung voraussetze. 
Ein seit einigen Jahren wachsendes Problem stelle die Geschäftslast bzw. die langsame
Erledigung der Fälle dar, so Hans Stöckli zum zweiten Bereich. Insbesondere beim
Bundesgericht, bei dem mit 7'392 neuen Fällen zwar im Vergleich zum Vorjahr 6.2

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Prozent weniger Fälle eingereicht worden seien, seien auch 5 Prozent weniger Fälle
erledigt worden als im Vorjahr. Die pendenten Fälle hätten damit entsprechend um 7.8
Prozent zugenommen. Ebenfalls «nicht erfreulich» sei die Zunahme der mittleren
Dauer für die Erledigung eines Falles von 149 Tagen (2021) auf 174 Tage (2022), so der
Berner SP-Ständerat. Als Gründe für die verringerte Effizienz seien vom Bundesgericht
die Restrukturierungen, die personellen Mutationen, die zunehmende Komplexität der
Fälle und der Umstand angeführt worden, dass sich die Effizienzsteigerung, die sich
während der Covid-19-Pandemie dank vermehrtem Homeoffice gezeigt habe, 2022
nicht mehr wiederholt habe. Bei den anderen erstinstanzlichen Gerichten sah es
hinsichtlich Geschäftslast etwas besser aus. Das Bundesstrafgericht konnte zahlreiche
Pendenzen abbauen und mehr Fälle bei der Berufungskammer erledigen, als
eingegangen waren, wodurch das Bundesstrafgericht einen «Erledigungsquotienten von
wunderbaren 111 Prozent» ausweisen konnte. Bei der Berufungskammer liege dieser
Erledigungsquotient hingegen lediglich bei 90 Prozent und auch die
Fallbearbeitungsdauer habe sich erhöht. Dies erstaune die GPK allerdings nicht,
berichtete Hans Stöckli und verwies auf den Bericht der GPK zur Unterdotierung der
Berufungskammer. Als «komplex» bezeichnete Stöckli auch die Situation beim
Bundesverwaltungsgericht. Zwar wurden auch dort mehr Fälle erledigt als neu
eingegangen waren (Erledigungsquotient von 105 Prozent), die durchschnittliche
Verfahrensdauer liege allerdings bei 283 Tagen und rund 1'000 Fälle seien älter als zwei
Jahre, so Stöckli. Hauptgrund für diesen Missstand sei die Verschiebung der
Ressourcen hin zu den Asylverfahren, bei denen das BVGer bemüht sei, die neuen
gesetzlichen Fristen bei Beschwerden von 25 Tagen einzuhalten, was bei 53 Prozent
dieser Fälle gelinge. Künftig sei damit zu rechnen, dass die Zahl der Beschwerdefälle in
diesem Bereich weiter ansteigen werden. Grund dafür sei, dass im SEM, also der
Vorinstanz, zahlreiche zusätzliche Mitarbeitende angestellt worden seien, womit mehr
Fälle bearbeitet werden könnten, was in der Folge dann auch zu einer höheren
Gesamtzahl an Beschwerden führen dürfte. Vor diesem Hintergrund müsse eine
Erhöhung der Richterstellen am BVGer, wie von diesem angefragt, baldmöglichst
diskutiert werden. Beim Bundespatentgericht schliesslich sei die Geschäftslast leicht
zurückgegangen und die Pendenzen etwa gleich geblieben
Bei der Geschäftsverteilung, die in letzter Zeit einiges zu reden gab, seien
Verbesserungen festzustellen, so GPK-Sprecher Hans Stöckli zum dritten
Themenbereich. Die Reglemente zur Spruchkörperbildung seien in den verschiedenen
Gerichten angepasst worden, das BVGer habe ein Controlling eingeführt und beim
Bundesgericht sei neu die Parteizugehörigkeit aller Bundesrichterinnen und
Bundesrichter öffentlich auf der Webseite einsehbar, was der Transparenz diene. Die
GPK werde die weiteren Entwicklungen «mit Interesse verfolgen». 
Schliesslich habe man sich mit dem Bundesgericht zu dessen Rolle als Aufsichtsorgan
über die anderen drei erstinstanzlichen Gerichte ausgetauscht. Das BGer sei der
Auffassung, lediglich eine institutionelle Aufsichtsfunktion zu haben, womit keine
Dienst- oder Disziplinaraufsicht über einzelne Personen wahrgenommen würden. Die
GPK beurteile diese Situation als unbefriedigend und werde sich diesem Thema
annehmen. Er – Hans Stöckli – sei dann allerdings nicht mehr dabei. In der Tat hatte der
Berner Ständerat bereits früher angekündigt, für die neue Legislatur nicht mehr zu
kandidieren. 
In der Folge ergriff der Vize-Präsident des Bundesgerichts, François Chaix, das Wort. Er
entschuldigte sich, dass aufgrund eines «fâcheux conflit de dates» nicht der
Bundesgerichtspräsident, Yves Donzallaz, anwesend sein könne. Der Vizepräsident
bedankte sich beim Ständerat für die rasche und unkomplizierte Aufstockung der Zahl
der Bundesrichterinnen und Bundesrichter von 38 auf 40 im Jahr 2022, was eine
Restrukturierung des Bundesgerichts in acht Kammern zu fünf Richterinnen und
Richter bzw. die Schaffung einer zweiten Strafrechtsabteilung ermöglicht habe, in
denen die beiden in der Frühjahrssession neu gewählten Kollegen ab 1. Juli 2023
arbeiten werden. Ab Mitte 2023 werde das Bundesgericht also funktionsfähig sein und
auch die mehrjährige Restrukturierung sei per Ende Jahr abgeschlossen. Auch auf das
Problem der Spruchkörperbildung ging Chaix kurz ein. In der Tat habe das
Bundesgericht die Zusammensetzung der Spruchkörper «de manière un peu
artisanale» aber stets mit gutem Willen gehandhabt, halte sich fortan aber an
Transparenzüberlegungen und angepasste Reglemente. Die Baustelle der
Aufsichtsfunktion sei hingegen heikler und werfe viele Fragen bezüglich Rechtsmitteln
und Unabhängigkeit der Gewalten auf. In der Folge hiess der Ständerat den
Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes für das Jahr 2022
diskussionslos und einstimmig gut. 

Noch am selben Tag wurde der Bericht auch im Nationalrat als Zweitrat diskutiert. Hier
berichteten Laurent Wehrli (fdp, VD) und Manuela Weichelt (gp, ZG) für die GPK-NR.
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Inhaltlich glichen die Voten der Berichterstattenden demjenigen von Hans Stöckli im
Ständerat. Allerdings verwies Laurent Wehrli zusätzlich auf die Massnahmen, die man
dank der GPK aufgrund der Vorkommnisse im Bundesstrafgericht getroffen habe und
die langsam Früchte trügen. Die GPK achte auf die Entwicklung von Ereignissen, die
Personen betreffen, wie dies im Bundesstrafgericht der Fall gewesen sei und aktuell
auch im Rahmen eines Ereignisses am Bundesverwaltungsgericht geschehe, wo
Amtspflichtverletzung eines Richters vermutet werde. Auch die Ausführungen von
François Chaix entsprachen in der Folge jenen, die er kurz zuvor im Ständerat gemacht
hatte, bevor auch der Nationalrat den Bundesbeschluss diskussionslos guthiess. 3

1) AB NR, 2020, S. 1649 ff; AB SR, 2020, S. 984 ff; BBl, 2020, S. 8397; Geschäftsbericht Bundesgericht 2019
2) AB NR, 2021, S. 1242 ff.; AB SR, 2021, S. 560 ff.; Bundesbeschluss vom 18.5.21; Geschäftsbericht 2020 des Bundesgerichts
3) AB NR, 2023, S. 1239 ff.; AB SR, 2023, S. 550 ff.; Geschäftsbericht 2022 des Bundesgerichts; Medienmitteilung
Bundesgericht vom 13.3.23
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